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Nutzungsbedingungen für SkypeTM-Besuche 

 

Vorbemerkung 

Die JVA Bremervörde erfüllt die Voraussetzungen, um den Gefangenen den 

Empfang von „SkypeTM-Besuchen“ zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um 

das Herstellen einer Videotelefonverbindung über das Internet, mittels einer Ka-

mera und einem Bildschirm. Als Software für diese Verbindung wird das Pro-

gramm SkypeTM von Microsoft verwendet. 

Um einen SkypeTM-Besuch empfangen zu können, ist es notwendig, dass der 

externe Gesprächspartner (im Folgenden: Besucher) über einen Internetan-

schluss, ein Gerät mit installierter SkypeTM-Software und einem eingerichteten 

Nutzerkonto verfügt und an dem vereinbarten Termin online ist. 

Die Kosten für die eigene Einrichtung sind von dem Besucher zu tragen. Der 

Gefangene und der Besucher werden durch die Web-Kameras jeweils an den 

Ort des jeweiligen Gesprächspartners versetzt, sodass hierdurch den Beteilig-

ten ein virtueller Besuch ermöglicht wird. Der SkypeTM-Besuch dient aus-

schließlich der Aufrechterhaltung, Stabilisierung und Unterstützung von förde-

rungswürdigen Kontakten. 

 

1.  Nutzerkreis 

Für den SkypeTM-Besuch können auf Antrag Gefangene aus wichtigem 

Grund zugelassen werden, insbesondere wenn persönliche Besuche 

aufgrund 

- der räumlichen Entfernung oder 

- des gesundheitlichen Zustandes des Besuchers oder 

- der finanziellen Situation des Besuchers 

-  

nicht durchführbar sind.  

2.  Besuchsdauer und -raum  

 Ein SkypeTM-Besuch umfasst in der Regel eine Zeiteinheit von ca. 

 30 Minuten. 



    

V33a 
Seite 5 

 

  

Die Besuche werden jeweils am Freitag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr - 

12:30 Uhr durchgeführt. Näheres ist der SkypeTM-Besuch-Anstaltsrege-

lung zu entnehmen. 

Der SkypeTM-Besuch findet in dem dafür eingerichteten Besuchsraum

 statt. Es findet nur optische Überwachung über einen separaten Monitor 

statt. 

3.  Prüfung und Zulassung 

Die Möglichkeit des SkypeTM-Besuchs wird bei Strafgefangenen auf An-

trag des Gefangenen geprüft. Die Entscheidung über die Zulassung zu 

den SkypeTM-Besuchen wird von der Vollzugsabteilungsleitung getrof-

fen. 

Untersuchungsgefangene können nur zugelassen werden, wenn keiner-

lei Besuchs- und Telefonbeschränkungen vorliegen. 

Der Antrag für dem Empfang des einzelnen SkypeTM-Besuches des Ge-

fangenen muss den Nutzernamen des Besuchers enthalten, um eine 

Verbindung rechtzeitig herstellen zu können. 

4.  Durchführung 

Der Besuchsbedienstete stellt über einen externen Provider die Internet-

verbindung her und meldet sich bei SkypeTM als „JVA Bremervörde“ an. 

Zu der angemeldeten Zeit stellt er die Verbindung zudem angegebenen 

Nutzerkonto her. Mit Betreten des SkypeTM - Besuchsraumes beginnt 

der Besuch. 

Die Verbindung wird sofort unterbrochen, wenn durch Kommunikation

 oder Bildtechnik die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet ist.   

Jeder Gefangene, der SkypeTM-Besuche nutzt, verpflichtet sich mit In-

ventar und technischer Ausstattung im Besuchsraum sorgfältig und-

pfleglich umzugehen. Bei Zuwiderhandlungen kann durch den Besuchs-

bediensteten der Abbruch des Besuches erfolgen. 

5.  Datenschutz 
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 Durch die Herstellung einer Verbindung via SkypeTM werden sowohl die

 Daten des Gefangenen als auch die Daten des Besuchers übertragen.

 Eine Speicherung der Daten seitens der Anstalt erfolgt nicht. 

 SkypeTM-Besuche werden über einen externen Provider hergestellt, der

 nicht den Anforderungen und Ansprüchen des Niedersächsischen

 Zentralen IT-Betriebes unterliegt. 

Die Besucher sind durch den Gefangenen vor dem Besuch über die op-

tische Überwachung zu unterrichten. 

 

6.  Haftung 

 Für Beschädigungen an der Einrichtung in dem Besuchsraum und an

 technischen Vorrichtungen wird der Gefangene haftbar gemacht

 (Schadensmeldung). 

7.  Sonstiges 

Die §§ 26 - 28 NJVollzG sowie § 143 NJVollzG bleiben unberührt. 

Sollte ein SkypeTM-Besuch aufgrund technischer Umstände nicht durch-

führbar sein, so erwächst hieraus kein Rechtsanspruch des Gefange-

nen. 

 
 


